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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1966

Norm

ZPO §477 C

Rechtssatz

Dem Wesen einer Nichtigkeitserklärung entspricht es, daß der nichtige Beschluß nach seiner Aufhebung so behandelt

wird, als ob er nicht gefaßt worden wäre.

Entscheidungstexte

3 Ob 2/66
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